
 
Bürgermeisteramt                                                                            Rhein-Neckar-Kreis 
Hirschberg a.d.B. 

 

B e t r i e b s s a t z u n g 
 

für den Eigenbetrieb 
 

„Wasserversorgung der Gemeinde Hirschberg an der Bergstraße“ 
 
Aufgrund von §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und 
§ 3 Absatz 2 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 20.07.2020 folgende 
Betriebssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Gegenstand des Eigenbetriebs 

 
(1) Die Wasserversorgung der Gemeinde Hirschberg a.d.B. ist ein wirtschaftliches 

Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie wird unter der Bezeich-
nung „Wasserversorgung der Gemeinde Hirschberg a.d.B.“ als Eigenbetrieb ge-
führt. 

 
(2) Der Eigenbetrieb versorgt das Gemeindegebiet mit Wasser nach den Bestim-

mungen der Wasserversorgungssatzung der Gemeinde. Er kann sein Versor-
gungsgebiet aufgrund von Vereinbarungen auf andere Gemeinden ausdehnen 
oder auswärtige Abnehmer mit Wasser beliefern. 

 
(3) Der Eigenbetrieb betreibt alle diesen Betriebszweck fördernden oder ihn wirt-

schaftlich berührenden Geschäfte. 
 
 

§ 2 
Organe 

 
(1) Für den Eigenbetrieb wird kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat 

entscheidet auch in Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem 
beschließenden Betriebsausschuss obliegen. 

 
(2) Für den Eigenbetrieb wird keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem Eigen-

betriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürger-
meister wahrgenommen. Ihm obliegt damit insbesondere die laufende Betriebs-
führung und die Entscheidung in allen Angelegenheiten des Betriebs, soweit 
nicht der Gemeinderat zuständig ist. Dazu gehören die Bewirtschaftung der im 
Erfolgsplan veranschlagten Aufwendungen und Erträge sowie alle sonstigen 



 
Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung und Wirtschaftlichkeit des Betriebs not-
wendig sind, insbesondere der Einsatz des Personals, die Anordnung von In-
standsetzungen, die Beschaffung von Vorräten im Rahmen einer wirtschaftli-
chen Lagerhaltung. 

 
(3) Soweit es sich nicht bereits um Geschäfte der laufenden Betriebsführung han-

delt, entscheidet der Bürgermeister über die ihm gemäß § 44 Abs. 2 GemO 
durch die Hauptsatzung übertragenen Aufgaben. 

 
 

§ 3 
Stammkapital 

 
Das Stammkapital des Eigenbetriebes wird auf 300.000 € festgesetzt. 
 
 

§ 4 
Wirtschaftsführung 

 
(1) Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs erfolgen 

gemäß § 12 EigBG auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbu-
ches. 
 

(2) Das Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebs ist das Kalenderjahr. 
 
 

§ 5 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2020 in Kraft.  

 
(2) Zur gleichen Zeit tritt die Betriebssatzung vom 30. Juni 1993 mit allen späteren 

Änderungen außer Kraft. 
 
 
Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO: 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekom-
men dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Ge-
meinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind. Unbeachtlich sind ferner nach § 2 Abs. 2 KAG Mängel bei der Beschlussfassung 
über Abgabensätze, wenn sie zu einer nur geringfügigen Kostenüberdeckung führen. 
 
Hirschberg an der Bergstraße, 20.07.2020 
 
 
 
Ralf Gänshirt 
Bürgermeister 


